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Sachverha].t und Anträge 

Die europaische Patentanmeldung 84 100 928.5 

(VerOffentlichungsnummer 0 118 709) wurde von der 

PrUfungsabteilung zurückgewiesen. Der Entscheidung lag 

die am 18. Dezernber 1990 eingereichte und in einer 

telephonischen RUcksprache vom 25. April 1991, geanderte 

Fassung des Anspruchs 1 mit folgendem Wortlaut zugrunde: 

"1. Verfahren zum Herstellen von MOS-Transistoren mit 

flachen Source/Drain-Gebieten, kurzen Kanallängen und 

einer selbstjustierten, aus einem Metallsilizid 

bestehenden Kontaktierungsebene, 

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daf 

die Source/Drain-Gebiete (7, 8, 41, 42) im 

Siliziunthalbleitersubstrat (1, 21) durch Ausdiffusion der 

aus einem dotierten Metailsilizid (3, 35) bestehenden, 

direkt auf dem Substrat angeordneten Kontaktierungsebene 

erzeugt werden, wobei zur Erzeugung der Kontaktierungs-

ebene die Silizidabscheidung so gefuhrt wird, daf 

Silizium im fiberschug vorliegt." 

AnsprQche 2 bis 12 sind auf Anspruch 1 ruckbezogen. 

Die Zuruckweisung wurde damit begrundet, dag es nicht 

erfinderisch sei, das aus Dokument 

D4: 	EP-A-0 051 500 

bekannte Verfahren zurn Herstellen von MOS-Transistoren 

derart abzuwandeln, dag die konventionelle Silizid-

abscheidung so gefuhrt werde, dag Silizium im Uberschul!, 

vorliege. Das der vorliegenden Anmeldung zugrundeliegende 

Problem einer erschwerten Reoxidation von Metalisilizid-

schichten sei aus Dokument D4, Seite 1, Zeilen 21 - 24 

und Seite 2, Zeilen 34 - 37 bekannt. Ferner mache das 
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konventionelle Herstellungsverfahren gemag Dokuinent D4 in 

Beispiel 10 (Abbildung 11), - wie auch die vorliegende 

Anmeldung in Beispiel III, insbesondere auf Seite 8, 

Zeilen 26 - 30 von einer Abscheidung einer 

Siliziumschicht vor der Abscheidung des Metailsilids 

Gebrauch. Zwar solle die konventionelle 

Siliziumschicht 84 bei dern aus Dokument D4 bekannten 

Verfahren mechanische SprUnge in der Silizidschicht 

während des Eintreibensder Dotierstoffe in das Substrat 

vermeiden, doch werde dem Facbmann dainit naheg'elegt, zur 

Verrneidung von Schwierigkeiten wãhrend therrnischer 

Verfahrensschritte eine Siliziumschicht unter der 

Metallsilizidschicht abzuscheiden, wie es in einer unter 

den Wortlaut des Anspruchs 1 fallenden Ausfuhrungsforrn 

der vorliegenden Anmeldung vorgesehen sei. Da es aus 

Dokuxnent 

D5: 	Extended Abstracts, Band 81-1, Mai 1981, 

Seiten 575 - 577 

bekannt sei, daZ siliziurnreiches Silizid wahrend einer 

Temperaturbehandlung in eine Doppelschicht aus Silizid 

und Silizium rekristallisiere, sei es für den Facbmann 

offensichtlich, daZ eine Vorabscheidung von Siliziuxn auch 

durch eine direkte Abscheidung von siliziumreichem 

Metalisilizid als Verfahrensalternative ersetzt werden 

kOnne, so dais selbst eine Beschrankung auf eine soiche 

direkte Abscheidung nicht zur erfinderischen Ttjgkeit 

beitragen würde. 

Hingegen gab die PrUfungsabteilung in ihrer angefochtenen 

Entscheidung zu erkennen, dais der ursprüngliche 

Anspruch 10 gewahrbar ware. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefQhrerin 

Beschwerde eingelegt und als Hauptantrag die geltende 

Fassung der AnsprQche 1 bis 12 - unter Einreichung einer 
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der BeschwerdebegrUndung beigefQgten Reinschrift 

hierfUr - unverndert aufrechtgehalten. Ferner reichte 

sie mit der BeschwerdebegrQndung einen Hilfsantrag em, 

dessen unabhngiger Anspruch einen dem ursprUnglichen 

Anspruch 10 entsprechenden Inhalt aufweist. 

Anspruch 1 gemA9 Hilfsantrag ist fo1gendermaen gefait: 

11 1. Verfahren zuxn Herstellen von p- und n-Kanal-MOS-

Transistoren enthaltenden Schaltungen (CMOS-Schaltungen) 

in VLSI-Technologie mit flachen Source/Drain-Gebieten, 

kurzen Kanallängen una einer selbstjustierten, aus einem 

Metailsilizid bestehenden Kontaktierungsebene, 

g e k e n n z e i c h n e t d u r c h 

den Ablauf der folgenden Verfahrensschritte: 

Herstellen einer p-Wanne (25) durch eine Bor-lonen-

Implantation in einer n-dotierten, auf einem n -

dotierten Substrat (21) aufgebrachten, mit einer 

Qxidschjcht (23) bedeckten Epitaxieschicht (22) nach 

erfolgter Maskierung der Ubrigen Bereiche mit einer 

Siliziu.rnnitridmaske (24), 

AblOsen der Oxidschicht (23), wobei gezielt eine 

Unteratzung der Siliziuxnnitridschicht (24) 

durchgefQhrt wird, 

C) Durchführung eines lokalen Oxidationsprozesses und 

Eindiffusion der Bor-lonen bis zu einer 

Eindringtiefe x,, die im Bereich der Dicke der 

Epitaxieschicht (22) ist, 

d) Ablosen der Siliziumnitridmaskierung (24), 

1301 .D 
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Herstellen einer n-Wanne (28) durch eine Phosphor-

oder Arsen-lonen-Implantation und ansch1ief,ender 

Diffusion in einer wesentlich geringeren 

Eindringtiefe x jn als der p-Wanne (x), wobei 

x 	2t 4 xin ist, 

DurchfUhrung der Feldimplantation (30) für die n-

Kanal-Transistoren im Bereich der p-Wanne (25) nach 

Entfernung einer bei der lokalen Oxidation erzeugten 

Oxidschicht (27), Oxidation einer Schicht 27a) und 

Maskierung der n-Wanne (28) mittels einer Siliziurn-

nitrid- (31) und Fotolackschicht (32) und des 

gesamten Transistorbereiches der n-Kanal-Transistoren 

in der p-Wanne (25) mit einer 

Siliziurnnitridschicht (31) 

Herstellen der Feldoxidbereiche (34) inittels lokaler 

Oxidation unter Verwendung der Siliziuxnnitrid-

schicht (31) als Maskierung, 

Entfernen der Siliziumnitridmaskierung (31) und 

Abätzen des unter der Siliziurnnitridmaskierung (31) 

befindlichen Siliziuxnoxids (23, 27a), 

ganzflächige Abscheidung der aus Metailsilizid 

bestehenden Kontaktierungsebene (35), wobei zur 

ErmOglichung der Reoxidation die Abscheidung so 

gefUhrt wird, daf! Silizium im UberschuZ vorliegt, 

Arsen-lonen--Implantation (36) der Metalisilizid-

schicht (35) im p-Wannenbereich (25) nach erfolgter 

Fotolackmaskierung (37) des n-Wannenbereiches (28), 

Borionenimplantation (39) der Metalisilizid-

schicht (35) im n-Wannenbereich (28) nach AblOsung 

der Fotolackmaske (37) und erfolgter Fotolack-

maskierung (38) des p-Wannenbereiches (25), 
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1) ganzflachige Abscheidung einer aus Si0 2  bestehenden 

Isolationsschicht (52) 

rn) DurchfUhrung einer Fotolacktechnik zur Definition der 

Gatebereiche (45, 46), wobei die Fotolackmaske mit 

Ausnahme der Gatebereiche (45, 46) die über den 

Source/Drain-Bereichen (41, 42, 41a, 42a) liegende 

Metallsilizidschicht (35) und die darflberliegende 

Si0 2-Schicht (52) abdeckt, 

DurchfQhrung eines Trockenätzverfahrens zur 

Strukturierung der Metallsilizidschicht (35) und der 

daruberliegenden Si02-Schicht (52) in den 

Source/Drain-Bereichen (41, 42, 41a, 42a) wobei die 

Gatebereiche freigelegt werden, 

Durchfuhrurxg einer therinischen Behandlung zur 

Erzeugung des Gateoxids (40) und der Source-Drain-

Bereiche (41, 42, 41a, 42a) durch Ausdif fusion der in 

der Metallsilizidschicht (35) enthaltenen 

Dotierstoffe, 

Erzeugen einer Kanaizone (49, 50) in den Gate-

Bereichen (45, 46) durch Implantation von Bor, 

Of fnen der Kontakte zu den p- und n-dotierten 

Zonen (41a, 42a) ("buried"-Kontakte), 

ganzflachige Abscheidung der die Gate-Elektroden (45, 

46) und die "buried"Kontakte (43, 44) bildenden 

Schicht, 

Strukturierung der Gate-Elektroden (45, 46) und der 

NburiedM_Kontakte (43, 44) so, dag die Source-Drain-

Bereiche (41, 42) Qberlappt werden, 

1301.D 	 ../. 
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t) Erzeugen einer als Isolationsoxid dienenden 

Zwischenschicht (47), 

U) Otfnen der KontaktlOcher zu den die Source-Drain-

Bereiche (41, 42) bedeckenden Metallsilizidschicht-

strukturen (35) und Durchfuhrung der 

Metallisierung (48) in bekannter Weise. 

Die AnsprQche 2 bis 9 gemJ, Hilfsantrag sind von 

Anspruch 1 abhangig. 

IV. 	In einer Mitteilung gemaZ Artikel 11 (2) VOBK teilte die 

Kamrner der Beschwerdeführerin ihre vorlaufige Auffassung 

mit, daE mOglicherweise das in der BeschwerdebegrUndung 

neu genannte Problem, eine erschwerta Reoxidation der 

Meallsilizidschjcht zu vermeiden - falls damit eine 

Erhöhung der Oxidationsgeschwindigkeit gemeint sei - 

nicht aus der of fenbarten "ErmOglichung" der Reoxidation 

herleitbar sei. Eine ErmOglichung der Oxidation einer 

Metallsilizidoberfläche im Sinne einer Oxidations-

fáhigkeit, d. h. einer real auftretenden Oxidation einer 

Metallsilizidoberfläche, sei bereits aus Dokument D4 

bekannt und ihre ErmOglichung durch eine unterlegte 

Polysiliziumschicht aus dem im Europ&ischen Recherchen-

bericht genannten Dokument: 

Dl: 	US-A-4 364 166. 

Uberdies teile die Kainmer die Auffassung der Vorinstanz, 

dag bereits der in Dokument D4 genannte Vorteil der 

Vermeidung thermischer Sprunge den Facbmann anregen 

wQrde, unterhaib einem als Dotierstoffquelle verwendeten 

Metallsilizidkontakt eine Polysiliziums'chicht vorzusehen. 

Damit wUrde automatisch eine Kontaktierungsebene aus - 

Metalisilizid mit Siliziumfiberschug nahegelegt. Hingegen 

ware der Hilfsantrag vermutlich gewahrbar. 

1301.D 	 . . . / . 
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61  

In einer Erwiderung auf die Mitteilung der Rammer nannte 

die BeschwerdefQhrerin im Rabmen der Vorbereitung der 

mQndlichen Verhandlung zur StUtzung ihrer gegenteiligen 

Auffassung das Dokument: 

D6: 	"Journal of Vacuum Science and Technology" 

Band 17, No 4, Juli/August 1980, Seiten 775 - 792. 

Es wurde mUndlich verhandelt. Zu Beginn der mQndlichen 

Verhandlung wurde die BeschwerdefQhrerin aufgefordert, zu 

dem aus Dokument D6, insbesondere Figur 15 in Verbindung 

mit Seite 784 und Figur 25 in Verbindung mit Seite 788 

bekannten Abscheidungs- und Oxidationsverhalten von 

Metalisiliziden Stellung zu nebmen, var allem zu den 

Dokument D6 wortlich zu entnehmenden Hinweisen, daI 

Silizide oxidierbar sind, solange sich eine Siliziuxn-

oder Polysiliziumschicht unter dem Silizid befindet (D6, 

Seite 788, linke Spalte, Zeilen 6 - 4 v. u.) und dag bei 

der Oxidation die Dicke einer Metallsilizidschicht (Ta 

Si 2 ) erst abnimmt, wenn die unter ihr liegende Poly-

siliziumschicht durch Aufwachsen einer Siliziumoxid-

schicht über der Metallsilizidschicht vollst&ndig 

verbraucht ist (D6, Seite 788, rechte Spalte, Absatz 2) 

VI. 	Am Ende der mcindlichen Verhandlung hielt die 

Beschwerdeführerin ihre in der BeschwerdebegrUndung 

genannten Antrge aufrecht und beantragte, die 

Zuruckweisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent mit 

folgenden Unterlagen zu erteilen: 

A) Hauptantraq: 

AnsprUche: 	 1 bis 12, eingegangen am 

5. August 1991; 

Beschreibung: 	 Seiten 2, 2a, 2b eingegangen 

am 18. Dezeinber 1990; 

1301 .D 
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restliche Unterlagen: 	gemf EP-A--0 118 709; 

B) Hi].fsantrag: 

AnsprUche: 	 1 bis 9, eingegangen am 

5. August 1991; 

Beschreibung: 	 Seiten 1 bis 5 und 8 bis 12, 

eingegangen am 11. Mrz 1994; 

Seiten 6 und 7, Ubrreicht in 

der mUndlichen Verhandlung am 

14. April 1994; 

Zeichnungen: 	 Blatt 1/3 bis 3/3, 

eingegangen am 11. März 1994. 

VII. Zur Stutzung ihres Hauptantrags machte die 

Beschwerdefuhrerjn im wesentlichen folgende Argumente 

gelt end: 

a) Durch den Siliziumfiberschug im Metallsilizid der 

Kontaktierungsebene werde unter anderem das - auf 

Seite 2 der Beschreibung implizit offenbarte - 

Problem gelOst, Unebenheiten (Spikes) in der 

Grenzfläche Silizid/Substrat zu vermeiden, weiche 

durch den Verbrauch von Silizium der Substrat-

oberflã.che bei der konventionellen Silizid.bildung 

entstehen, die aus dem in der Beschreibungseinleitung 

genannten Dokument: 

D7: 	'IEEE Transactions on Electron Devicesu, 

Vol ED - 29, No 4, April 1982, 

Seiten 531 - 535 

bekannt ist. Dies sei gegenuber Dokument D4 

erfinderisch. 

I. 

1301.D 	 . . . / . . 
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b) Im Gegensatz zu der von Metalisilizid uberlagerten 

dotierten Polysiliziumschicht des aus Dokurnent Dl 

bekannten Verfahrens bestehe beim Anspruch 1 des 

Hauptantrags die gesamte Kontaktierungsebene aus 

Silizid, was ferner den die erfinderische Thtigkeit 

stützenden Vorteil bedinge, dag die Strukturierung 

der Kontaktierungsebene durch Atzen mit hOherer 

Selektivität und leichterer Endpunktkontrolle moglich 

sei. 

C) Dokument D4 wQrde dem Facbinann das erfindungsgeme 

Verfahren nicht nahelegen. Denn zur Verineidung 

thermischer Sprunge müfte die Polysiliziumschicht 

bereits vor der Temperung und auch in der fertigen 

Anordnung vorhanden sein. Die erfindungsgemã1 

vorabgeschiedene Polysiliziumschicht werde aber bei 

der Bildung der Kontaktierungsebene verbraucht. Die 

erfindungsgeIMfe Kontaktierungsebene sei eine stabile 

feste Metallsilizidphase mit mehr Siliziunt als es der 

StOchiometrie des Metallsilizidphase entsprache. 

Damit konne das erfindungsgemä1e Verfahren nicht mit 

konventionellen Methoden verglichen werden, die eine 

Polysilizium-Silizid-Doppelschicht verwendeten. Es 

kOnne dahingestellt bleiben, ob es bei dem 

erfindungsgemen Verfahren analog zu den 

Ausführungen in Dokument D5 zum Auskristallisieren 

des Siliziumüberschusses kornme. Ein Aus-

kristallisierungsprozeS würde nãsnlich nicht 

nahelegen, eine Silizidkontaktierungsebene mit 

Siliziumaberschug dadurch zu erzeugen, dais 

vorabgeschiedenes Polysilizium in anschliefend 

abgeschiedenes Metailsilizid eindiffundiert wird. 

d) Die Vermeidung thermischer SprCinge durch eine 

Polysiliziumschicht als Puffer habe nichts mit der 

Reoxidation einer Metallsilizidschicht zu tun, die im 

Verfahren gemAZ Dokument D4 durch die Dotierung des 

V 
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Metallsjljzjds ermOglicht werde, wobei der 

Oxidationseffekt nur innerhaib der in Dokument D4 

angegebenen Dotierungsgrenzen auftrete. DemgegenQber 

ermOgliche das erfindungsgemaf,e Verfahren eine von 

der Dotierstoffkonzentration unabhangige Reoxidation 

des Metailsilizids, die durch den Si1iziumQberschu1 

sichergesteilt werde. Da aus dem Oxidationsverhalten 

einer Polysiliziuin-Metallsilizid-ljoppelschjcht nicht 

auf dasjenige einer einzigen Silizidphase mit 

Si1iziumQberschuj, geschlossen werden kOnne sei 

Dokument D6 in bezug auf das erfindungsgemaie 

Verfahren nicht relevant. Diese Auffassung werde 

durch das im Recherchenbericht genannte Dokurnent: 

D8: 	"Extended Abstracts", Sd. 82 - 2, 

Oktober 1982, Seite 260 

gestützt; vgl. die beiden letzten Absätze. 

Ent scheidungsgrunde 

	

1. 	Erfinderische Thtigkeit des Anspruchs 1 gerni! Hauptantrag 

	

1.1 	Der aus Dokurnent D4 bekannte Stand der Technik kommt dem 

Gegenstand des Anspruchs 1 gemag Hauptantrag am nchsten 

von allen konventionellen Verfahren, die aus den im 

Recherchenbericht genannten Dokumenten heçvorgehen. Er 

uxnfaft folgende durch den Wortlaut des Anspruchs 1 

definierten Merkmale: 

"Verfahren zuin Herstellen von MOS-Transistoren (vgl. D4, 

Figur 2) mit flachen Source/Drain-Gebieten (D4, Seite 7, 

Zeile 24 in Verbindung mit Seite 20, Zeile 13), kurzen 

Kanallängen (Seite 8, Zeile 2) und einer selbst-

justierten, aus einem Metalisilizid bestehenden 

1301.D 	 . . . / . 
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Kontaktierungsebene (25, 26 in Figur 2), dadurch 

gekennzeichnet, dag die Source/Drain-Gebjete (23, 24 in 

Figur 2) durch Ausdiffusion (Seite 7, Zeilen 18 bis 25) 

der aus einem dotierten Metalisilizid (Seite 7, 

Zeilen 4 - 10) bestehenden, direkt auf dem Substrat 

angeordneten Kontaktierungsebene erzeugt werden, wobei 

zur Erzeugung der Kontaktierungsebene" eine "Silizid-

abscheidung" durchgefuhrt wird (Seite 7, Zeilen 4 bis 8). 

Von diesein aus Dokument D4 bekannten Verfahren 

unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 gernAg  

Hauptantrag dadurch, 

dag die Silizidabscheidung so durchgefuhrt wird, "daf 

Silizium im Uberschuff, vorliegt." 

1.2 	Ausgehend vom Stand der Technik gemag Dokurnent D4 liegt 

der Erfindung objektiv die Aufgabe zugrunde, ein weiteres 

Verfahren anzugeben, dag eine Reoxidation einer 

abgeschiedenen Metallisierungsebene aus Metalisilizid 

erinOglicht, vgl. die Beschreibung, Seite 8, Zeilen 26 und 

27. 

1.2.1 Dag eine Reoxidation nur bei den in Dokument D4 explizit 

genannten Dotierstoffkonzentrationen mOglich sei, 1à1t 

sich weder Dokument D4 (vgl. insbesondere Seite 3, 

Absatz 1) noch einem anderen im Recherchenbericht oder 

von der Beschwerdeführerin genannten Dokument entnehmen 

und erscheint der Kanmer im Gegensatz zurn Vortrag der 

Beschwerdefuhrerin gemag Punkt VII - d) wenig wahr-

scheinlich. Der Facbxnann erwartet vielmehr mit 

zunebinender Dotierstoffkonzentration eine anwachsende 

StOrstellenkonzentration im Silizidgitter und damit eine 

stetige Zunahtne der Oxidationsgeschwindigkeit, vgl. 

hierzu auch Dokument D4, Figur 1, sowie Seite 5, 

61 
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Zeilen 17 bis 30) . Mechanisrnen, die obere und untere 

Dotierungsgrenzwerte und ein sprunghaftes Anwachsen der 

Oxidationsgeschwindigkeit bedingen, sind weder ailgemein 

bekannt noch durch die im Beschwerdeverfahren vorgelegte 

Literatur nachgewiesen. 

1.2.2 Die technische Zielsetzung, ein alternatives 

Reoxidationsverfahreri für Silizidoberflächen 

bereitzustellen, liegt nach Auffassung der Kammer im 

Rabnten einer normalen Entwicklungsroutine. Die 

Formulierung der dern Anspruch 1 gemI, Hauptantrag 

zugrundeliegenden objektiven Aufgabe vermag daher nicht 

zur Stützung einer erfinderischen Ttigkeit beizutragen. 

1.2.3 a) Die von der konventionellen selbstjustierten 

Ausdiffusion von Dotierstoffen aus einer dotierten 

Polysiliziumschicht ausgehende, in der Beschreibung 

Seite 2, Zeilen 26 bis 29 genannte Aufgabe, den 

Flächenwiderstand der Source/Drain-Berejche auf eine 

andere Weise - d. h. durch Ausdiffusion aus einer 

dotierten Metallsilizidschicht - zu reduzieren, ist 

.bereits durch das aus Dokument D4 bekannte Verfahren 

gelOst. 

b) Die von der BeschwerdefUhrerin in Punkt VII - a) 

vorgebrachten Spikebildungen in der Grenzf1che 

Silizid/Substrat durch Eindiffusion von Silizium aus 

der Substratoberf1che in das zur Silizidbildung 

abgeschiedene Metall sind an eine in-situ 

Silizidbildung gebunden, wie sie beispielsweise in 

Dokument D7 (vgl. Seite 534, rechte Spalte, letzter 

Absatz) angewendet wird. Bei der Abscheidung von 

Silizid gem.&Z Dokuinent D4 wird bereits das fertige 

SilizidmolekQl auf das Substrat aufgebracht, was - 

einen Verbrauch von Substratsilizium für die 

4 
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Si1izjdschjchtbj1dunganschljeft. Somit werden die 

bei dem Verfahren gem&Z Dokument D7 gegebenenfalls 

auftretenden Spikes bereits durch das aus Dokumerit D4 

bekannte Verfahren verrnieden. 

C) Die von der Beschwerdeführerin in Punkt VII - b) 

geltend gemachte hôhere Se1ektivitt und leichtere 

Endpunktkontrolle des Atzprozesses bezieht sich auf 

eine Kontaktstruktur aus einer Polysilizium-

Metallsilizid-Doppelschicht, wie sie beispielsweise 

bei dem Verfahren gem&Z Dokument Dl verwendet wird. 

Durch das aus Dokurnent D4 bekannte Verfahren mit 

seiner analog zurn Gegenstand des Arispruchs 1 direkt 

an das Siliziuznsubstrat angrenzenden Kontaktierungs-

ebene aus Metalisilizid ist auch dieses Problem 

bereits beim Stand der Technik gernag Dokuntent D4 

gelost, von dem die Anrneldung ausgeht. 

1.2.4 Aus den vorstehend in Punkt 1.2.3 genannten Gründen 

konnen die von der BeschwerdefQhrerin in Punkt VII - a) 

und b) genannten Vorteile sowie die in der Beschreibung 

explizit angegebene Zielsetzung nicht zur Fortnulierung 

der objektiven Aufgabe herangezogen werden. Sie sind 

daher im Rahxnen einer Tintersuchung, ob Anspruch 1 gemai 

Hauptantrag eine erfinderische Tãtigkeit zugrundeliegt, 

uribeachtlich. 

1.3 	Es bleibt zu pruf en, ob es für den Fachrnann naheliegend 

war, eine alternative OxidationsmOglichkeit von 

Silizidschichtoberflchen durch ihre Abscheidung mit 

Siliziumiaberschug zu realisieren. 
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1.3.1 Nach Auffassung der Rammer hat der Fachrnann im Rahrnen 

seines allgemeinen Fachwissens von folgenden 

experimentell besttigten Fakten Kenntnis: 

Bei der direkten Abscheidung einer Metallsilizidphase mit 

SiliziumQberschug bildet sich eine amorphe oder hOchstens 

polykristalline Mischung aus dem stOchiometrisch 

hOchstwertigen Metallsilizidrnolekül und ungebundenen 

Siliziuinatomen; vgl. Dokument D6, Seite 784, Figur 15 und 

rechte Spalte, Absatz 2. Eine Erhitzung dieser Mischung 

führt zu einer Ausdiffusion des ungebundenen Siliziurns 

aus der Metallsilizidphase; vgl. Dokurnent D5, Seite 575, 

Absatz 5. Die Karrtrner h1t die Auffassung der 

BeschwerdefQhrerjn in Punkt VII - C) daher für wenig 

wahrscheinlich, daE Siliziuin in eine stOchiometrisch 

vollstandige Metallsilizidphase eindiffundjerbar ist, urn 

dort SiliziuxnUberschuiS zu erzeugen. Vielmehr folgt sie 

den experimnentellen Ergebnissen des Dokurnents D6, 

Seite 788, rechte Spalte, Absatz 2, dag vorabgeschiedenes 

Siliziurn durch eine darauf befindliche Metallsilizidphase 

hindurch zur Meta11si1izidoberf1che wandert und mit dort 

vorhandenem Sauerstoff Siliziurnoxid bildet, bevor die 

Metallsilizidphase angegriffen und oxidiert wird. Die 

TEM Querschnitte des Dokuxnents D6 legen daher nach 

Auffassung der Kammer ohne weiteres die bevorzugte 

AusfUhrungsform gemäJ! Anspruch 3 des Hauptantrages mit 

unterlegter Siliziurnschicht nahe. Sicher kOnnen die durch 

die Silizidphase hindurchwandernden Siliziurnatome als 

eine Phase mit Silizium-Ciberschug aufgefait werden. Jedoch 

gleichgultig, ob dieses Reservoir an uberschiissigem 

Siliziurn bei Beginn eines Temperprozeses unterhalb oder 

innerhalb der Metallsilizidphase vorliegt, das Siliziurn 

wird in beiden Fallen bis zur Oberflache diffundieren und 

dort eine Siliziurnoxidschicht bilden. Dieser Sachverhalt 
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folgt für den Fachmann eindeutig aus der durch 

Dokument D6 experimentell bestatigten hoheren Sauerstof f- 

affinität des ungebundenen Siliziums gegenuber dem 

Metailsilizid. 

Die experimentellen Ergebnisse des Dokurnents D8 lehren, 

Metalisilizide mOglichst mit einem stOchiometrischen 

Siliziurnanteil abzuscheiden, urn Unebenheiten in der 

Si1izidoberf1che zu vermeiden. Sie stehen daher entgegen 

der Auffassung der Beschwerdeführerin in Punkt VII - d) 

in keinem sachlichen Widerspruch zu dent vorstehend 

genannten bekannten Oxidationsverhalten einer Metall-

silizidphase mit Si1iziuinüberschu1. 

1.3.2 Aufgrund der vorstehend in Punkt 1.3.1 dargelegten 

bekannten Proze1ab1àufe ist es nach Auffassung der Karnmer 

für den Fachmann erkennbar und vorhersehbar, daiS eine 

Metallsi].izidschicht mit SiliziurnuberschuiS die Bildung 

einer Siliziumoxidschicht auf deren Oberf1che 

ermoglicht. 

1.3.3 Nach Auffassung der Kaxrner ist aufgrund der in 

Punkt 1.3.1 genannten bekannten ProzeiSabläufe für den 

Fachrnann nicht nur ohne weiteres erkennbar, daiS 

SiliziurnüberschuiS (ob unter oder in der Metalisilizid-

phase) eine Reoxidation des Metalisilizid ermOglicht, 

sondern es besteht auch ein konkreter AnlalS, bei dem im 

Dokurnent D4 beschriebenen Verfahren SiliziurnüberschulS 

vorzusehen. Es ist nãxnlich ferner bekannt, daiS eine Si0- 

Schicht auf einer dotierten Metallsilizidschicht die 

Ausdif fusion der Dotierstoffe an dieser Grenzfläche 

verhindert, vgl. Dokurnent D5, Seite 575, letzter Absatz 

und Seite 576, Absatz 1. Damit wird dem Facbrnann 

nahegelegt, bei dem aus Dokurnent D4 bekannten Verfahren 

mit seiner dotierten und daher bereits oxidierbaren 

Metallsjljzidschicht zusätzlich zurn Dotierstoff 

SiliziuinUberschuiS in der Siliz.idphase vorzusehen, urn den 
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Vorteil einer vorab hersteilbaren einseitigen 

Diffusionssperre auszunutzen (vgl. auch D4, Seite 7, 

Zeilen 10 - 23), ohne dag die Metallsilizidphase als 

solche angegriffen werden muJ3. 

1.4 	Aus den vorstehend in Punkt 1.1 bis 1.3.3 genannten 

GrUnden beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf 

einer erfinderischen Ttigkeit im Sinne des 

Artikels 56 EPU. Anspruch 1 des Hauptantrags genUgt sornit 

nicht den Erfordernissen des Artikels 52 (1) EPU und ist 

daher nicht gewhrbar. Mit dem nichtgewahrbaren 

Anspruch 1 fallen auch die von ibm abhangigen AnsprUche 2 

bis 12 des Hauptantrags. 

•2. 	Hilfsantrag 

2.1 	Anspruch 1 des Hilfsantrags entspricht dem ursprQnglich 

eingereichten Anspruch 10 und enthält zusãtzlich in 

Verfahrensschritt f) die in der ursprQnglichen 

Beschreibung, Seite 7, Zeilen 34 - 36 offenbarte 

Mafnabmen: "Entfernung einer bei der lokalen Oxidation 

erzeugten Oxidschicht (27), Oxidation einer 

Schicht (27a)". Die AnsprUche 2 und 3 entsprechen den 

ursprQnglichen AnsprUchen 11 und 12. Anspruch 4 enthalt 

Merkinale des ursprQnglichen Anspruchs 2. Die AnsprQche 5 

bis 9 entsprechen den ursprunglichen AnsprUchen 3 bis 6 

und 9. Die Anderungen der Eeschreibung betreffen die 

sachliche Beschrankung auf den Inhalt des ursprunglichen 

Ausführungsbeispiels III und dementsprechende 

Anpassungen. Somit entsprechen die dem Hilfsantrag 

zugrundeliegenden Unterlagen Artikel 123 (2) EPU. 

2.2 	Eei dem Anspruch 1 des Hilfsantrags am nächsten kornmenden 

Verfahren gemag Dokument: 

D3: 	EP-A-0 081 804 
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werden die komplementären Source/Drain-Bereiche nicht aus 

der Metallisierungsebene ausdiffundiert sondern durch 

eine Oxidschicht hindurch nacheinander in das Substrat 

implant iert. 

In allen anderen im Europäischen Recherchenbericht 

genannten Dokumenten wird eine Herstellung von CMOS-

Strukturen, d. h. von komplementâren Feldeffekt- 

transistoren, nicht angesprochen. Der Gegenstand des 

Anspruchs 1 des Hilfsantrags ist somit neu im Sinne des 

Artikels 54 EPU. 

	

2.3 	Da Dokument D3 einen Stand der Technik gemäf 

Artikel 54(3) EPU darstelit, sind schon die in den 

Ubrigen Dokumenten des Europischen Recherchenberichts 

nicht angesprochenen Wannenbildungen gemag den 

beanspruchten Verfahrensstufen a) bis f) nicht 

naheliegend. Vor allein aber wird die selektive Dotierung 

des Silizids mit Verunreinigungen unterschiedlichen 

Leitungstyps gemag den Verfahrensstufen j) und k) und die 

gleichzeitig erfolgende Ausdiffusion komplementrer 

Source-Drain--Bereiche in einem einzigen Temperschritt 

gemag Verfahrensstufe o) dem Facbmann durch den 

nachgewiesenen Stand der Technik nicht nahegelegt. Der 

Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags beruht daher 

auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne des 

Artikels 56 EN). 

	

2.4 	Aus den vorstehend in Punkt 2.1 bis 2.3 genannten GrUnden 

ist Patentanspruch 1 des Hilfsantrags gemai 

Artikel 52 (1) EN) gewahrbar. Die PatentansprUche 2 bis 9 

des Hilfsantrags sind auf besondere Ausgestaltungen des 

Verfahrens nach Anspruch 1 gerichtet und deshalb 

ebenfalls gewahrbar. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Grüriden wird entschieden: 

Die Entscheidung der Vorinstanz wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Vorinstanz zurQckverwiesen mit der 

Auflage, ein europisches Patent auf der Grundlage des 

Hilfsantrags, d. h. folgender Unterlagen zu erteilen: 

AnsprUche: 	1 bis 9, eingegangen am 5. August 1991; 

Beschreibung: Seiten 1 bis 5 und 8 bis 12, eingegangen 

am 11. März 1994; 

Seiten 6 und 7, Qberreicht am 

14. April 1994; 

Zeichnungen: 	Blatt 1/3 bis 3/3, eingegangen am 

11. Mrz 1994. 

Die Geschäftsstellenbeamtin: 	 Der Vorsitzende: 

M. Beer 	 H.J. Reich 
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